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Sehr geehrte Frau Puckelwald, 
 
in Ergänzung der beigefügten Tabelle mit der gemeinsamen Stellungnahme der Stadt Wuppertal 
und der Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal (AWG) mbH möchte ich im Folgenden kurz auf den 
Entsorgungsverbund EKOCity eingehen und die sich aus seiner Gründung ergebenden Konsequen-
zen auf den AWP: 
 
In dem vorgelegten Entwurf werden insbesondere die rechtlichen und konzeptionellen Konsequen-
zen aus der Gründung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity nicht in der notwendigen Tiefe be-
rücksichtigt. Zwar wird an diversen Stellen auf die Gründung des Zweckverbandes hingewiesen, 
aber der konzeptionelle Aufbau des AWP spricht immer noch bei den Städten Wuppertal und Rem-
scheid von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, obwohl mit der Verbandsgründung der 
Normadressat für die Entsorgungsverpflichtungen (für die Teilaufgabe der Restabfallbehandlung lt. 
Satzung) auf den Verband übergegangen sind. Dieses zeigt sicht insbesondere auch daran, dass 
die beiden o.a. Städte weiterhin verpflichtet werden, „ihre“ Abfälle an die entsprechend ausgewie-
senen Müllverbrennungsanlagen anzuliefern, obwohl nur der Verband nach seiner Gründung noch 
verpflichtet werden kann. Beim geplanten Revisionsverbund innerhalb des Bezirkes ist außerdem zu 
beachten, dass der Verband auch innerhalb der von ihm selbst vorgehaltenen Anlagen einen inter-
nen Revisionsverbund darstellen kann. 
 
Der AWP geht weiter davon aus, dass alle vorzubehandelnden Abfälle im Regierungsbezirk den 
Müllverbrennungsanlagen vor der Deponierung zugewiesen werden. Hierbei bleibt unberücksichtigt, 
dass der EKOCity Abfallwirtschaftsverband über ein eigenes Stoffstrommanagement einen Teil sei-
ner vorzubehandelnden Abfälle (Sperrmüll, Gewerbeabfälle) zur mechanischen Vorbehandlung der 
in Bochum geplanten MA-Anlage mit der Zielsetzung zuordnet, insbesondere eine EBS-Fraktion zur 
weitergehenden energetischen Verwertung in einem externen Kraftwerk zuzuführen. Insofern trifft 
auch nicht die Feststellung im AWP zu, dass mit der Zuführung von Kommunalen Abfällen (aus dem 
EKOCity-Verbund) andere gewerbliche Abfälle verdrängt werden.  
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Durch das interne Stoffstrommanagement von EKOCity wird das im AWP geschlossene Entsor-
gungssystem (von Müllverbrennungsanlagen im Regierungsbezirk) durch Vernetzung mit der MA-
Anlage in Bochum teilweise erweitert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
 
 
Anga Zehnpfennig 


